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Anfrage der SPD-Fraktion

Betr.: Außengastronomie und Geschäftsauslagen auf

Gehwegen

Die SPD-Fraktion fragt den Bezirksamtsleiter:

1. Wie viele Sondernutzungsgenehmigungen gibt es in Altona insgesamt ?

2. Wie viele Sondernutzungsanträge sind in diesem Jahr neu gestellt worden

a) für Gastronomie

b) für Geschäftsauslagen?

3. Wie viele Genehmigungen sind vom Bezirksamt erteilt worden, wie viele Anträge

wurden abgelehnt?

4. Welches waren die hauptsächlichen Gründe für eine Ablehnung?

5. Wie oft finden Kontrollen von Sondernutzungen statt?

6. Wurden Bußgelder bei Verstößen erhoben? Wenn ja, in welcher Höhe?

7. Wie hoch sind die Mehreinnahmen im Zeitraum von 2001 bis einschließlich Juli

2004, die durch die Nutzung des öffentlichen Raumes erzielt worden sind?

8. Welche Summe verblieb davon in den Haushaltsjahren 2001 bis 2003 im Bezirk?
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Die Anfrage wird vom Bezirksamt wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Es gibt in Altona 470 Sondernutzungsgenehmigungen für Warenauslagen und
Außengastronomie ( sog. Sommerterrassen ).

Zu 2.:
a.) 15
b.) 21

Zu 3.:
Es wurden lediglich zwei Anträge abschlägig beschieden; in anderen Fällen ist es zu
räumlichen Einschränkungen gekommen.

Zu 4.:
Kein ausreichender Platz.

Zu 5.:
Die Kontrollen finden entweder im Zuge der Begehung durch die Wegewarte ( ca.  1-  4 mal
im Monat), durch die Routinekontrollen der Gaststätten ( 2 X jährlich ) oder aber
anlassbezogen statt.

Zu 6.:
Von VS wurde in sieben Fällen Bußgelder verhängt; die Höhe der Bußgelder schwankte je nach
Schwere der Verstöße von 50 € bis 200 E. Bei SZ war die Stelle seit dem 1.1.2004 unbesetzt, so
dass es zu keinen Bußgeldfestsetzungen kam.

Zu 7.:
Da es lediglich einen gesamten Einnahmetitel für alle Sondernutzungen gibt, kann
hierzu keine Angabe gemacht werden.

Zu 8.:
Diese Einnahmen verbleiben nicht im Bezirk, sondern fließen dem Gesamthaushalt zu.
Bestimmte Mehreinnahmen von VS verbleiben zwar im Bezirk, aber diese Summe kann nicht
in Zahlen ausgedrückt werden ( siehe Pkt. 7).


